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1. Beschreibung des
Messverfahrens und
der Messtechnik

Das Messsystem ProContour
H3-D misst nach den Angaben
des Herstellers1, der Firma Pro-
Contour GmbH, die Reifenprofil-
tiefe und Reifenart von Kraft-
fahrzeugen im fließenden Ver-
kehr mittels spezieller Digitalka-
meras. Diese neue Art der Rei-
fenprofiltiefenmessung kann
nach Angaben des Herstellers
von den für die Verkehrsüber-
wachung zuständigen Behör-
den und Personen entweder an
einem Standort dauerhaft fest
installiert (stationär) oder trans-
portabel, aber im Betrieb orts-
fest (mobil) eingesetzt werden.
Mittels einer dezentral einsetz-
baren Auswertungssoft- und
Hardware kann der Verkehrsver-
stoß beweissicher dokumen-
tiert werden. Dieses Messver-
fahren ist eine technische Inno-
vation und wird derzeit von den
Polizeien in Deutschland und –
soweit ersichtlich – auch inner-
halb der Europäischen Union
noch nicht praktiziert. 

Das vollautomatische Reifen-
profilmessgerät ProContour 
H3-D besteht technisch aus

� optischen Sensoren,

� einer Zentraleinheit,

� einer Bedieneinheit,

� einer Dokumentations- und
Auswerteeinheit sowie

� optional einer Schnittstelle
zur Datenfernübertragung.

Die Sensoren liefern beim Über-
fahren durch Fahrzeuge Signale
an eine Auswerteeinheit. Zur
Beurteilung des errechneten
Messergebnisses wird die Beob-
achtung der Messsituation vor
Ort der Kontrolle durch einen
Beobachter oder eine nachträg-
liche Auswertung durch einen
Anwender erforderlich sein.

2. Einordnung des Mess-
verfahrens und der
Messtechnik im Rah-
men des Systems der
staatlichen Verkehrs-
überwachung

Das vollautomatische Reifenpro-
filmessgerät ProContour H3-D
findet seinen Anwendungsbe-
reich im Rahmen der staatlichen
Verkehrsüberwachung, einer
staatlichen Pflichtaufgabe auf
dem Gebiet der Gefahrenab-
wehr und der Verfolgung von
Verkehrsordnungswidrigkeiten.
In diesem Zusammenhang 

bahnbelag verliert und in be-
stimmten Fahrsituationen (wie
z. B. Bremsen und Lenken) das
Fahrzeug unlenkbar macht und
ins Schleudern geraten lässt.
Nach einer Studie der Kraftfahr-
zeug Überwachungsorganisa-
tion freiberuflicher Kfz-Sachver-
ständiger (KÜS) aus dem Jahr
2005 wiesen im zweiten Halb-
jahr 2005 insgesamt 15,1 % al-
ler von dieser Überwachungs  -
organisation überprüften Pkw
Reifenschäden auf.2 Darunter
befanden sich zahlreiche Pkw
mit ganz oder teilweise abge-
fahrenem Reifenprofil.

mehr verfügt, als auch Halter
von Kraftfahrzeugen, die eine In-
betriebnahme eines derart man-
gelbehafteten Kraftfahrzeugs
durch eine andere Person anord-
nen oder zulassen. Eine tatbes-
tandsmäßige Handlung liegt
allerdings nur in den Fällen vor,
in denen das Fahrzeug mit den
vorschriftswidrigen Reifen auch
tatsächlich gefahren wurde.3

Der Fahrerverstoß ist mit einer
Geldbuße in Höhe von 50,00 €
bewehrt und der Halterverstoß
ist mit einer Geldbuße in Höhe
von 75,00 € bewehrt. Für den
Fahrerverstoß gilt die TBNR
336606 und für den  Halter ver -
stoß gilt die TBNR 336618 im  
BT-KAT-OWi, weitere Rechtsfolge
ist in beiden Tatvarianten die Ein-
tragung von jeweils drei Punkten
im Verkehrs-Zentralregister.4

Die Profiltiefenmessung ist regel-
mäßiger Arbeitsgegenstand der
polizeilichen Verkehrsüberwa-
chung. Die kommunale Verkehrs-
überwachung beschäftigt sich
mangels tatsächlicher Kontroll-
möglichkeiten im fließenden Ver-
kehr und eines bislang rechtlich
nicht ermöglichten Anhalterechts
für den kommunalen Vollzugs-
dienst derzeit nur am Rande der
Überwachung des ruhenden Ver-
kehrs von Fall zu Fall mit dieser
Überwachungsthematik. Insbe-
sondere gelingt es den Mitarbei-
tern der kommunalen Verkehrs-
überwachung bislang zumeist
nicht, im Rahmen ihrer Kontrolle
des ruhenden Verkehrs den Nach-
weis zu führen, dass das betref-
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> Zwei Messgeräte eingelassen in zwei Schächte.

dient das Messgerät der Über-
wachung von Bau- und Betriebs-
 vorschriften der StVZO.

Gemäß § 36 Abs. 2 Satz 4
StVZO muss die Reifenprofil  -
tiefe am ganzen Umfang des
Hauptprofils bei luftbereiften
Kraftfahrzeugen und Anhän-
gern 1,6 mm betragen. Wenn
ein Reifen teilweise über keine
ausreichende Profiltiefe ver-
fügt, steigt das Unfallrisiko ins-
besondere auf nassen Straßen.
Das Wasser staut sich jeweils
dort am Reifen, wo keine aus-
reichende Profiltiefe mehr vor-
handen ist und bereits bei Tem-
po 70 km/h schiebt sich regel-
mäßig ein Wasserkeil unter die
Auflagefläche des Reifens, der
dadurch den Kontakt zum Fahr-

Zuwiderhandlungen gegen die
Mindestprofiltiefe sind auf der
Grundlage von § 69 a Abs. 3
Nr. 8 StVZO i. V. m. § 24 StVG als
bedeutende Verkehrsordnungs-
widrigkeiten einzustufen. Ge-
gen die Vorschrift können so-
wohl Kraftfahrzeugführer ver-
stoßen, die ein Kraftfahrzeug in
Betrieb nehmen, das über kein
ausreichendes Reifenprofil

1 Technische Angaben entnommen von der Website des Herstellers:
http://www.procontour.com/7.0.html.

2 Dies waren absolut 110.762 von 731.646 untersuchten Pkw, vgl. dazu die Website
http://www.reifensicherheit.de/presseberichte.php?go=fullnews&id=85.

3 So das Bayerische Oberste Landesgericht, Beschluss vom 2. 9. 1981, Az. 1 Ob OWi
122/81, VRS 61, S. 447; ebenso Dauer, Peter, in: Hentschel, Peter, Straßenverkehrs-
recht, Kommentar, 39. Aufl., München 2007, § 36 StVZO Rn. 23.

4 Kraftfahrt-Bundesamt (Hrsg.), Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog für Ver-
kehrsordnungswidrigkeiten (BT-KAT-OWi), 6. Aufl., Stand: 1. 3. 2008; vgl. zu den
Tatbeständen des BT-KAT-OWi näher Müller, Dieter, BT-KAT-OWi – Leitfaden für
Rechtsanwender, 1. Aufl. 2007; TBNR = Tatbestandsnummer.
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fende Fahrzeug mit vorschrifts-
widrigen Reifen gefahren wurde.

Rechtsgrundlagen für die Zu-
ständigkeit zur Verkehrsüberwa-
chung sind für die Polizei und
die kommunalen Verkehrsüber-
wachungsbehörden § 26 StVG 
i. V. m. § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG so-
wie die Zuständigkeitsverord-
nungen über die Verfolgung von
Ordnungswidrigkeiten in den je-
weiligen Bundesländern.

Die Gleichartigkeit der Verkehrs-
überwachung und deren ermes-
sensfehlerfreie Handhabung
wird auf der Grundlage der
BKatV5, des BT-KAT-OWi  sowie
der jeweiligen Verwaltungsvor-
schrift über die Verkehrsüber-
wachung garantiert.

Die Mängelerkennung an Reifen
erfolgt bis heute aufgrund einer
Sichtprüfung durch die kontrol-
lierenden Polizeibeamten.6

Die Profiltiefe wird bei dieser
Art einer polizeilichen Verkehrs-
kontrolle mittels handlicher,
handelsüblicher Reifen-Profil-
tiefenmesser, die nach dem
Prinzip eines Rechenschiebers
anzuwenden sind, auf mecha-
nische Weise vorgenommen.

Unterschreitungen der Mindest-
profiltiefe von Reifen sind nach
den Erfahrungen der Polizei häu-
fig festzustellen.7 Diese Verstöße
dürfen aufgrund  ihrer Bedeu-
tung i. S. v. § 17 OWiG nicht
mehr mit einer Verwarnung
 geahndet werden, sondern es
muss in diesen Fällen regelmä-
ßig eine Bußgeldanzeige gefer-
tigt werden. Für die beteiligten
Polizeibeamten findet durch die
Bedeutung der Ordnungswidrig-
keit im Rahmen des Gesamtka-
taloges von Verkehrsordnungs-
widrigkeiten eine Ermessens -
reduzierung statt, die ihnen kei-
nen Spielraum mehr für eine
mündliche Verwarnung belässt,
sondern sie vielmehr zu einer
schriftlichen Anzeige zwingt.

Das vollautomatische Reifenpro-
filmessgerät ProContour H3-D
beschreitet, technologisch gese-

hen, auch auf dem Gebiet des
Beweisrechts einen vollkommen
neuen Weg, weil eine zuvor von
den Polizeibeamten oder kom-
munalen Vollzugsbediensteten
per Hand vorgenommene Rei-
fenprofiltiefenmessung künftig
ohne Beteiligung eines kontrol-
lierenden Beamten oder Voll-
zugsbediensteten im fließenden
Verkehr erfolgen kann. Der gro-
ße Vorteil dieser Art von Mes-
sung ist aus Sicht der Verkehrs -
sicherheit, dass an den ausge-
wählten Messpunkten zahlrei-
che Verstöße auf eine aus Sicht
der Verkehrsüberwachungsbe-
hörden einfache und sehr effek-
tive Weise festgestellt werden
können und den Betroffenen auf
dieser Grundlage im Wege der
Mängelbeseitigung eine Korrek-
tur des abstrakten Gefahrenzu -
standes aufgegeben werden
kann. Die Feststellung der si-
cherlich zahlreichen Mängel
wird zudem witterungsunab-
hängig und verkehrslageunab-
hängig möglich sein, während
Polizeibeamte bislang unter
widrigen äußeren Umständen
zumeist auf derartige Kontroll-
maßnahmen verzichten. Gleich-
zeitig ist durch diese einfache
Art der Kontrolle stets mit be-
wiesen, dass das betreffende
Kraftfahrzeug mit vorschrifts-
widrigen Reifen gefahren wurde.

Die vorgenannten Erwägungen
gelten in erster Linie für den Ein-
satz des Messgerätes ProCon-
tour H3-D in der Einsatzvariante
als reine Durchfahrtskontrolle,
ohne nachfolgende Anhaltekon-
trolle. In diesen Fällen wird aller-
dings regelmäßig ein Messgerät
benötigt, das  eine beweissichere
Dokumentation ermöglicht.

Demgegenüber existiert eine
zweite Einsatzmöglichkeit des
Messgerätes ProContour H3-D,
das keine beweissichere Doku-
mentation ermöglicht. Hier
wird das Messgerät in seiner
mobilen Variante zum Zweck
der Verdachtsschöpfung wie
folgt eingesetzt: Nachdem das
Messgerät bei einem durchfah-

5 Bußgeldkatalog-Verordnung vom 13. 11. 2001, BGBl. I, S. 3033, zuletzt geändert
durch Gesetz vom 19. 7. 2007, BGBl. I, S. 1460.

6 Näher dazu Köhler, Burkhard, Handbuch Mängelerkennung am Lkw und Klein tran-
s porter, 2. Aufl., Bonn 2006, S. 224 f.

7 Köhler, Burkhard, a.a.O., S. 225.
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renden Kraftfahrzeug eine Pro-
filunterschreitung festgestellt
hat, wird dieses von einem Poli-
zeibeamten zum Zweck der Er-
mittlung der betreffenden Ord-
nungswidrigkeit angehalten. Im
Rahmen der nachfolgenden Ver-
kehrskontrolle wird mit einem
handelsüblichen Reifen-Profil-
tiefenmesser per Hand die Pro-
filtiefe überprüft. Somit dient
das Messgerät ProContour H3-D
– ähnlich wie ein ungeeichtes
Atemalkoholtestgerät – ledig-
lich als ein technischer Vortest
zur Verdachtsgewinnung. Der
Polizeibeamte dokumentiert die
von ihm per Hand festgestellte
Ordnungswidrigkeit schriftlich
und steht dafür im weiteren
Verfahren als Zeuge zur Verfü-
gung. Diese Einsatzvariante
kann von der kommunalen Ver-
kehrsüberwachung u. a. man-
gels eines eigenständigen An-
halterechts derzeit noch nicht
praktiziert werden.

Wird mit dem ProContour H3-D
in der Einsatzvariante als Durch-
fahrtskontrolle ein Verkehrsver-
stoß festgestellt, so muss diese
Feststellung allerdings in einem
doppelten Sinne beweissicher
sein.

Erstens entfällt der für die Fest-
stellung eines Profiltiefeversto-
ßes bislang übliche Zeugenbe-
weis eines Augenzeugen man-
gels eines direkt das Reifenprofil
kontrollierenden Polizeibeam-
ten. Dieser Umstand erfordert
zwingend ersatzweise eine re-
produzierbare Dokumentation
der ermittelten Falldaten hin-
sichtlich des Unterschreitens der
erforderlichen Mindestprofiltie-
fe.8 Zweitens ist mangels der
Notwendigkeit einer polizeili -
chen Anhaltekontrolle, die durch
die vollautomatische Erfassung
des Verstoßes bedingt ist, das
Fotografieren des Fahrers und
des Kraftfahrzeugkennzeichens
erforderlich, um den Fahrer des
Fahrzeugs sowie den Fahrzeug-
halter als Betroffenen eines
Buß  geldverfahrens beweissicher
feststellen zu können.9

Beide vorgenannten Realakte
(Dokumentation des Verkehrs-
verstoßes sowie des Betroffe-
nen) begegnen keinerlei verfah-
rensrechtlichen Bedenken, weil

diese Art der Erfassung bedeu-
tender Verkehrsverstöße schon
seit geraumer Zeit in der poli -
zeilichen und kommunalen
 Verkehrsüberwachung von
 Geschwindigkeits-, Abstands-
und Rotlichtverstößen juristisch
außer Frage steht.

3. Prüfung der Not wen-
digkeit einer  Eichpflicht

Auf der Grundlage von § 2 Abs. 1
des Eichgesetzes (EichG)10 müs-
sen Messgeräte, die im amt-
lichen Verkehr oder im Verkehrs-
wesen verwendet werden, zuge-
lassen und geeicht sein, sofern
dies zur Gewährleistung der
Messsicherheit erforderlich ist.

Das Gerät ProContour H3-D ist
bei der Auslegung des Begriffs
„Messgeräte“ unstreitig ein sol-
ches im Sinne des Eichgesetzes.

Fraglich ist nun, ob das Gerät
„im amtlichen Verkehr“ und/
oder „im Verkehrswesen“ ver-
wendet wird. Unter dem unbe-
stimmten Rechtsbegriff „amt-
licher Verkehr“ ist zunächst ein-
mal „jeder Vorgang hoheitlicher
oder schlicht verwaltender Tä-
tigkeit“ zu verstehen.11

Dadurch, dass das Gerät im Rah-
men der polizeilichen und/oder
kommunalen Verkehrsüberwa-
chung verwendet werden soll,
liegt in jedem Fall eine hoheitli-
che Tätigkeit der betreffenden
handelnden Behörde vor.

Somit greift die Rechtsfolge des
§ 2 Abs. 1 EichG, nämlich die Zu-
lassungs- und Eichpflicht. Auf
diese Weise wird einer der in § 1
EichG genannten Zwecke des
Eichgesetzes, nämlich „das Ver-
trauen in amtliche Messungen
zu stärken“ (§ 1 Nr. 3 EichG) er-
füllt, wobei sich der Begriff des
Vertrauens in diesem Zusam -
menhang auf alle beteiligten

Personengruppen bezieht, also
Verkehrsteilnehmer und das
Kontrollpersonal.

Der ebenfalls im § 2 Abs. 1 EichG
genannte, wesentlich weiter ge-
fasste Begriff des Verkehrswe-
sens umfasst sämt liche Verkehrs-
arten und Verkehrsbeziehungen
sowie deren Beziehungen unter-
einander, jeweils eingebettet in
die beiden relativen Konstanten
des Verkehrsraumes und der Ver-
kehrspolitik. Auch hier wäre die
Eichpflicht gegeben.

Die Eichpflicht wird näher kon-
kretisiert durch die Vorschrift
des § 25 Abs. 1 Nr. 3 EichG, die
im Sinne eines Fortbestehens
 einer zuvor festgestellten Eich-
pflicht ein bußgeldbewährtes
Verbot statuiert, ungeeichte
Messgeräte für die amtliche
Überwachung des Straßenver-
kehrs zu verwenden. Überwa-
chungsbehörden würden gegen
diese Verbotsvorschrift aller-
dings lediglich in den – allenfalls
theoretisch denkbaren – Fällen
verstoßen, wenn sie das Mess-
gerät ProContour H3-D, dessen
Unterliegen der Eichpflicht
unterstellt, in un geeichtem Zu-
stand für die  Einsatzvariante rei-
ner Durchfahrtskontrollen ohne
nachfolgende Anhaltekontrolle
verwenden würden.

Für die zweite Einsatzvariante,
indem das Messgerät ProCon-

tour H3-D zur Verdachtsgewin-
nung mit nachfolgender Anhal-
tekontrolle eingesetzt wird, be-
steht lediglich eine Kalibrierungs-
pflicht, so dass ein Verstoß gegen
die Verbotsvorschrift des § 25
Abs. 1 Nr. 3 EichG nicht einmal
theoretisch denkbar ist. Dieser
Schluss drängt sich durch die Ver-
gleichbarkeit des Einsatzes Mess-
verfahren mit dem Messverfah-
ren während einer Atem alkohol-
kontrolle auf. Auch Testgeräte 
für einen nicht beweissicheren
Atemalkoholvortest wie etwa die
verschiedenen Geräte der Firma
Dräger dürfen von den Kontroll-
beamten der Polizei nur in kali-
briertem Zustand als Atemalko-
holvortestgeräte eingesetzt
 werden, gerade weil diese zum
Zweck der staatlichen Verkehrs-
überwachung im amtlichen Ver-
kehr während einer hoheitlichen
Tätigkeit eingesetzt werden.

Gleiches würde auch für das
Messgerät ProContour H3-D in
der Einsatzvariante als techni-
scher Vortest gelten, weil mittels
dieser ersten Messung lediglich
ein erster Anfangsverdacht gem.
§ 46 OWiG i. V. m. § 152 Abs. 2
StPO über das Vorliegen eines
Verkehrsverstoßes gegen § 36
Abs. 2 StVZO gewonnen werden
kann.12

Ein abweichendes Bild einer
nicht vorhandenen Eichpflicht
könnte sich lediglich aus ande-
ren, prinzipiell widerstreitenden
Normen des Eichrechts ergeben
wie etwa dem Ausnahmenkata-
log der Eichordnung.

In der gem. § 2 Abs. 2 EichG erlas-
senen Eichordnung (EO)13 wer-
den die Einzelheiten über die
speziellen Vorschriften und zu-
lässigen Fehlergrenzen für die
eichpflichtigen Arten von Mess-
geräten geregelt. Zusätzlich wird
in der Eichordnung auf der

8 Das Verfahren ist beweistechnisch vergleichbar mit einer stationär erfolgenden
Geschwindigkeits-, Rotlicht- oder Abstandsüberwachung.

9 Hier empfiehlt sich aus Gründen einer besseren Beweissicherheit die digitale
 Fotografie des Fahrers.

10 Gesetz über das Mess- und Eichwesen (Eichgesetz) vom 11. 7. 1969 i. d. F. vom
23. 3. 1992, BGBl. I, S. 711, zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. 2. 2007, BGBl. I, S. 58.

11 Vgl. dazu die Angabe in: Deutsche Akademie für Metrologie (Hrsg.), Glossar der
Metrologie, München 2005, S. 17.

12 Vgl. dazu näher die Kommentierung in Meyer-Goßner, Lutz, Strafprozessordnung,
50. Aufl. München 200, § 152 StPO Rn. 4 ff.

13 Eichordnung vom 12. 8. 1988, BGBl. I, S. 1657, zuletzt geändert durch Gesetz vom
13. 12. 2007, BGBl. I, S. 2930.

> Gezeigt wird hier das Segment eines gemessenen Reifens in 3D- und
Falschfarbenansicht.



DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

23

Fa
ch

te
il

> Polizeispiegel | September 2008

Grundlage von § 8 EO im An-
hang A eine Reihe von Ausnah-
men für bestimmte Messgeräte
statuiert, bei deren Vorliegen ei-
ne Eichpflicht entfällt.

Aufgrund der Aufzählung im An-
hang A zu § 8 EO unter Ziffer 29
Buchstabe g sind „im amtlichen
Verkehr“ neben anderen Mess-
geräten auch „Reifenprofilmess-
geräte“ „von der Eichpflicht aus-
genommen“. Dieser unbestimm-
te Rechtsbegriff „Reifenprofil-
messgeräte“ wird im Eichgesetz
nicht genannt. In der Eichord-
nung wiederum wird der Begriff
zwar genannt, aber nicht näher
definiert.

Man könnte zu dem Schluss ge-
langen, dass es sich bei dem
Messgerät ProContour H3-D um
ein solches Reifenprofilmessge-
rät i. S. v. Anhang A zu § 8 EO Zif-
fer 29 Buchstabe g handelt.14

Dieser aufgrund der einfachsten
Auslegungsmethode erfolgte
vordergründige juristische
Schluss trügt. Er greift zu kurz

und ist aufgrund einer in diesem
Zusammenhang vielmehr ge -
botenen historischen, systema-
tischen und teleologischen
Rechtsauslegung des betreffen-
den unbestimmten Rechtsbe-
griffs nicht gerechtfertigt.

Bereits auf der Grundlage einer
historischen Auslegung ist ein-
deutig, dass der Verordnungsge-
ber zum Zeitpunkt des Erlasses
der Eichordnung mit der Aus-
wahl des Begriffes „Reifenprofil-
messgeräte“ lediglich rein me-
chanische Messgeräte wie den
oben bereits angesprochenen
Reifen-Profiltie fen messer in sei-
nem Blick gehabt hatte.

Zu diesem Zeitpunkt, um die
Mitte der 80er Jahre, war eine
technische Entwicklung in der
Verkehrsüberwachungs-Mess -
 technik – wie sie letztendlich 
zu dem Messgerät ProContour 
H3-D geführt hat – nicht einmal
ansatzweise absehbar und ein
Einsatz derartiger Messgeräte im
Bereich der polizeilichen und

kommunalen Verkehrsüberwa-
chung war demnach undenk-
 bar.15 Vor dem Hintergrund der
historischen Auslegungsmetho-
de ist daher das Messgerät Pro-
Contour H3-D nicht unter den
Begriff „Reifenprofilmessgeräte“
i. S.v.  Anhang A zu § 8 EO Ziffer
29 Buchstabe g zu subsumieren. 

Betrachtet man die Auslegung
des Begriffs „Reifenprofilmess-
geräte“ vor einem systemati-
schen Hintergrund, so entfällt
ebenfalls die Subsumtion des
Messgerätes ProContour H3-D
unter den unbestimmten
Rechtsbegriff. Unter rechtssyste-
matischen Gesichtspunkten sind
im Rahmen dieser Auslegungs-
methode die Vorschrift des § 7 k
EO sowie die Anlage 18 zu § 7 k

EO zu berücksichtigen. Im Rah-
men des § 7 k EO sind diejenigen
im Straßenverkehr gebräuch-
lichen Messgeräte aufgeführt,
die einem Konformitätsbewer-
tungsverfahren nach der Richtli-
nie 2004/22/EG unterliegen.

§ 7k EO wurde erst in jüngster
Zeit im Zuge der Umsetzung der
EU-Richtlinie 2004/22/EG16 in
die Eichordnung aufgenommen
und repräsentiert eine neue, eu-
ropaweit praktizierte Sichtweise
auf Messgeräte, die den histori-
schen Ansatz der Ausnahmevor-
schrift i. S. v. Anhang A zu § 8 EO
Ziffer 29 Buchstabe g in einem
neuen Licht erscheinen lässt.
Reifenprofilmessgeräte werden
von dieser Richtlinie laut deren
in Artikel 1 beschriebenem An-

14 Vgl. dazu auch die zutreffenden Bemerkungen im Gutachten von Dr. Ali Yarayan,
Bauartzulassung und Eichung nach dem Eichgesetz und der Eichordnung, S. 3.

15 Vgl. dazu auch die in der Sache knappe Begründung für den Erlass der Ausnahmen
von der Eichpflicht im Anhang A der Eichordnung, in: Bundesrat Drucksache
184/88, S. 81.

16 Richtlinie 2004/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März
2004, Amtsblatt der Europäischen Union, L 135/1.
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wendungsbereich jedoch nicht
erfasst. Dennoch wird, um auch
letzte systematische Zweifel
auszuschließen, ein näherer
Blick auf die Vorschriften der
Eichordnung geworfen.

Für Reifenprofilmessgeräte gel-
ten die Vorschriften der Anlage 1
Abschnitt 2 zu § 7 k EO. Dort sind
vom Verordnungsgeber unter der
Ziffer 2.1.4 „Tiefenmessschieber
und Reifenprofilmessgeräte“ ge-
nannt und unter der Ziffer 5.1.4
als deren Eichfehlergrenzen
0,1 mm festgelegt worden. Durch
die gewählte Begrifflichkeit, die
in ihrer unter der Ziffer 1.1 dieses
Abschnitts deutlich zutage tre-
tenden Eingrenzung der aufge-
führten Messgeräte auf „mecha-
nische Messgeräte“, wird der sys-
tematische Blickwinkel des Ver-
ordnungsgebers sichtbar.

Aus dem vorgenannten Blick-
winkel heraus wird jedenfalls
ein technologisch neuartiges
Messgerät wie das Messgerät

ProContour H3-D nicht von dem
Begriff „Reifenprofilmessgerät“
erfasst.

Es verbleibt noch die Auslegung
nach der teleologischen Metho-
de, also der Auslegung nach
Sinn und Zweck der Norm. Beide
vorgenannten Auslegungsme-
thoden stimmten darin überein,
dass die von der Eichordnung
gewählte Begrifflichkeit des Rei-
fenprofilmessgerätes lediglich
mechanische Reifen-Profiltiefen-
messer erfasst. Der Regelungs-
komplex der Eichordnung war
und ist, um es klar zu sagen,
nach den Vorgaben des Verord-
nungsgebers auf eine technolo-
gische Novität wie das Messge-
rät ProContour H3-D nicht vor-
bereitet und bedarf insoweit ei-
ner inhaltlichen Überarbeitung
bzw. Ergänzung. Solange diese
Aufgabe nicht erfüllt ist, ver-
bleibt es auch vor dem Hinter-
grund der teleologischen Ausle-
gungsmethode bei der festge-
stellten Eichpflicht für das Mess-

gerät ProContour H3-D für den
Gebrauch des Messgerätes in
der Einsatzvariante einer Durch-
fahrtskontrolle.

Voraussetzung für eine Eichfä-
higkeit ist gem. § 14 a Abs. 1 EO
eine allgemeine Zulassung zur
Eichung, die auf der Grundlage
der technischen Anforderungen
der Physikalisch-technischen
Bundesanstalt (PTB) von dieser
Behörde erteilt wird.

Die erteilte Bauartzulassung
wird in den PTB-Mitteilungen,
dem amtlichen Mitteilungsblatt
der Physikalisch-technischen
Bundesanstalt, veröffentlicht
und dadurch auch sämtlichen
Verkehrsüberwachungsbehör-
den auf allen Hierarchieebenen
öffentlichkeitswirksam bekannt
gegeben.17

Messgeräte, die nur für die Ein-
satzvariante zur Verdachtsge-

winnung eingesetzt werden sol-
len, müssten vom Hersteller bzw.
einer anerkannten Prüforganisa-
tion wie z. B. TÜV oder  DEKRA
nach den technischen Vorgaben
der PTB kalibriert werden.

4. Fazit
Aus Sicht der staatlichen Ver-
kehrsüberwachung bleibt als si-
chere Prognose aus Sicht der
staatlichen Verkehrsüberwa-
chung festzustellen, dass der
Schutz der anderen Verkehrsteil-
nehmer vor möglichen Gefah-
renlagen durch zu geringe Profil-
tiefen durch die neuartige Mess-
methode in beiden Einsatzvari-
anten deutlich erhöht werden
wird. Zudem kann mit den wirk-
samen Instrumenten des Buß-
geldrechts eine spezialpräventi-
ve Wirkung bei den Betroffenen
(Fahrer und Halter) erreicht wer-
den wie sie bislang nicht denk-
bar gewesen ist. �

Das Verwaltungsgericht Köln
hat sich im Urteil vom 29. Febru-
ar 2008 – 19 K 3549/07 – mit
der Frage befasst, ob ein Beam-
ter beanspruchen kann, dass der
Dienstherr im Dienstgebäude
 einen Pausenraum für Raucher
einrichtet.

Dabei war davon auszugehen,
dass das Rauchen in öffentlichen
Einrichtungen im Allgemeinen
generell verboten ist. Es ging um
den Schutz der Bürgerinnen und
Bürger vor den erheblichen Ge-
sundheitsgefahren durch Passiv-
rauchen in der Öffentlichkeit.

Nach dem maßgeblichen Lan-
desrecht war der Anspruch auf
die Einrichtung von Raucherräu-
men ausdrücklich ausgeschlos-
sen. So war die allgemeine
Handlungsfreiheit der Raucher
bei der Entscheidung über das

Gebrauchmachen von den ge-
setzlichen Möglichkeiten  gegen
die widerstreitenden Grundrech-
te der Nichtraucher und sonstige
gegenläufige Belange abzuwä-
gen. Dabei hat der Dienstherr
aber einen weiten Gestaltungs-
freiraum. Maßgeblich ist dabei,
dass ein umfassender Nichtrau-
cherschutz bei Ausweisung von
Raucherräumen in den Amtsge-
bäuden nicht zu erreichen ist.
Durch die ständige Versamm-
lung von Rauchern in  einem spe-
ziellen Raucherzimmer zeigt sich
die Tabakraumkonzentration in
der Umgebung dieses Raumes,
sodass auch in den Gängen und
benachbarten Büros mit gesund-
heits schädigenden, zumindest
aber belästigenden Auswirkun-
gen zu rechnen ist.

Hilfsweise verlangte der Beamte,
dass der Dienstherr außerhalb

des Dienstgebäudes einen Rau-
cherunterstand mit Sitzgelegen-
heit einrichten sollte. Jedoch war
im Eingang des Dienstgebäudes
ein weitreichendes Dach vorhan-
den, das den Rauchern vor der
Tür ausreichenden Schutz bot.
Die Verbesserung der Aufent-
haltssituation konnte nicht ver-
langt werden. 

Schließlich beanspruchte der Be-
amte noch die Feststellung, dass
er berechtigt wäre, auch wäh-
rend der Kernarbeitszeiten kurze
Rauchpausen zu machen, wenn
er das Arbeitszeit erfassungsge-
rät betätigte. Insoweit war da-
von auszugehen, dass es keine
rechtliche Regelung gibt, die es
den Beamten ausdrücklich ver-
bietet, während der Kernarbeits-
zeit zu rauchen. Die Unzulässig-
keit des Rauchens während der
Kernarbeitszeit ergab sich nach

Auffassung des Gerichts aber 
als mittelbare Folge des Zusam -
mentreffens des gesetzlichen
Rauchverbots in öffentlichen
Einrichtungen einerseits sowie
der allgemein in der Arbeitszeit-
verordnung getroffenen Rege-
lung über die Kernarbeitszeit
 andererseits. Mit der Anwesen-
heitspflicht sind nach Auffas-
sung des Gerichts Rauchpausen
außerhalb des Gebäudes grund-
sätzlich unvereinbar. Die Pflicht
„anwesend“ bzw. „im Dienst“ zu
sein wird nicht schon dadurch
genügt, dass sich der Beamte
irgendwo auf dem Gelände des
Dienstgebäudes befindet. Viel -
mehr gehört dazu regelmäßig
auch die telefonische Erreichbar-
keit von außen und Ansprech-
barkeit für Kollegen und Vorge-
setzte sowie die Befassung mit
dienstlichen Angelegenheiten,
mindestens aber die jederzeitige
Dienstbereitschaft, wie sie regel-
mäßig durch Anwesenheit am
Arbeitsplatz gewährleistet wird.
Dass der „Gang zur Toilette“ der
Anwesenheit nicht entgegen-
steht ist eine Selbstverständlich-
keit, denn dabei handelt es sich
um ein unvermeidbares und
mensch liches Grundbedürfnis. �

Aus der Rechtsprechung: 

Konflikt zwischen Dienst herrn und
 Beamten wegen des Rauchens
von Dr. Franz Otto, Witten

17 Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung der erteilten Bauartzulassung ist § 23 EO.




